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Den Stand von Recht und Rechtsprechung 
gegen sexuelle Belästigung am Arbeits-

platz fasste das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
2011 aus Anlass ei-
nes Kündigungsstreits 
so zusammen: ❙1 Eine 
nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsge-
setz (AGG) verbotene 
sexuelle Belästigung 
liegt vor, wenn „ein 
unerwünschtes, sexu-

ell bestimmtes Verhalten bezweckt oder be-
wirkt, dass die Würde der betreffenden Person 
verletzt wird, insbesondere wenn ein von Ein-
schüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigun-
gen, Entwürdigungen oder Beleidigungen ge-
kennzeichnetes Umfeld geschaffen wird“. Zu 
den erfassten Verhalten gehören „auch uner-
wünschte sexuelle Handlungen und Auffor-
derungen zu diesen, sexuell bestimmte kör-
perliche Berührungen, Bemerkungen sexu-
ellen Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen 
und sichtbares Anbringen von pornographi-
schen Darstellungen“. Bereits ein einmaliger 
Übergriff kann den Tatbestand erfüllen. Se-
xuelle Belästigung erfordert nicht unbedingt 
Vorsatz, sie muss nicht „bezweckt“, sondern 
kann auch „bewirkt“ werden: Dann sind ge-
genteilige Absichten oder Vorstellungen der 
belästigenden Person irrelevant. ❙2 Ob ein Ver-
halten unerwünscht ist, bestimmt sich nach 
der objektiven Erkennbarkeit; eine aktive Ab-
lehnung durch die betroffene Person ist nicht 
erforderlich. Die mehrfache verbale Belästi-
gung einer Kollegin oder eines Kollegen kann 
eine außerordentliche Kündigung grundsätz-
lich rechtfertigen. Die Sanktion des Arbeit-
gebers muss unter Abwägung der beteiligten 
Interessen und Berücksichtigung von Um-
fang und Intensität der Belästigung angemes-
sen sein. Daher ist in jedem Einzelfall zu prü-
fen, ob eine mildere Maßnahme wie Abmah-
nung oder Umsetzung erforderlich ist. Jedoch 

ist der Arbeitgeber von Gesetzes wegen ver-
-

lästigung auszuschließen. 

Diese Entscheidung des Bundesarbeitsge-

langen Wegs im Kampf um wirksame rechtli-
che Konzepte gegen sexuelle Belästigung. 

Würde oder Gleichheit?

Sexuelle Belästigung wird in Deutschland erst 
seit der „Busengrapscher-Affäre“ ❙3 im Jahr 
1983 rechtspolitisch diskutiert, als herauskam, 
dass ein Bundestagsabgeordneter der Grünen 
Mitarbeiterinnen der Fraktion belästigt hat-
te. Der juristische Diskurs übte allerdings er-
hebliche Zurückhaltung gegenüber diesem 
„Schmuddelthema“ und zeigte große Anfäl-
ligkeit für Stereotype wie „Intimität“, „Irre-
levanz“ und „Rechtsmissbrauch“, die auch in 
den Debatten Anfang 2013 eine große Rolle 
spielten, um Sexismus zu leugnen, zu bagatel-
lisieren oder zu rechtfertigen. ❙4 Zudem wurde 
sexuelle Belästigung als seltenes individuelles 
Fehlverhalten verstanden und ihre rechtliche 
Bewertung als schwierig erlebt, schien doch 

wesentliche Rolle zu spielen. Insbesondere 
verbale Belästigungen oder leichte Berührun-
gen wurden als Flirt oder Missverständnis ab-
getan. Diese Rechtsauffassungen waren ange-
sichts des Forschungsstands ❙5 seit den 1980er 

❙1  BAG vom 9. 6. 2011, Az. 2 AZR 323/10. 
❙2  Völlig verfehlt Verwaltungsgericht (VG) Magde-
burg vom 13. 12. 2012, Az. 8 A 7/11, welches darauf 
abstellt, der fortdauernd verbal und physisch beläs-
tigende Vorgesetzte habe doch aufgrund seiner nähe-

erkennen können. Darauf kommt es schlicht nicht an. 
❙3  Vgl. Sarah Jansen, Inside Out, in: Sibylle Plogstedt/
Kathleen Bode (Hrsg.), Übergriffe. Sexuelle Belästi-
gung in Büros und Betrieben, Reinbek 1984, S. 135 ff.
❙4  Zu nahezu unveränderten Rechtfertigungsmustern 
in 20 Jahren vgl. Renate Sadrozinski (Hrsg.), Grenz-
verletzungen. Sexuelle Belästigung im Arbeitsalltag, 
Frankfurt/ M 1993; Ulrike Lembke, Von Heidenrös-
lein bis Herrenwitz. Zu den kulturellen Wurzeln se-
xualisierter Gewalt, in: Blätter für deutsche und in-
ternationale Politik, (2013) 3, S. 53–63. 
❙5  Vgl. S. Plogstedt/ K. Bode (Anm. 3); Andrea Schneb-
le/Michel Domsch, Sexuelle Belästigung von Frauen 
am Arbeitsplatz, Hamburg 1989; Monika Holzbecher 
et al., Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, hrsg. vom 
Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit, Berlin 1991 (73 % Betroffene); R. Sadro-
zinski (Anm. 4); Ursula Müller et al., Lebenssituation, 
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Jahren nicht erklärlich, schließlich war be-
kannt, dass sexuelle Belästigung weit ver-
breitet war und ist, dass auch durch niedrig-
schwellige Belästigung ein Umfeld entstehen 
kann, welches Betroffene schwer beeinträch-
tigt, dass Männer und Frauen sich erstaun-
lich einig darüber sind, welche Handlungen 
sexuelle Belästigungen darstellen und welche 
nicht, und dass die persönlichen, gesundheit-
lichen und sozialen Folgen so schwerwiegend 
sind, dass (auch) rechtliche Maßnahmen un-
verzichtbar erscheinen. 

Schon 1995 erläuterte die heutige Ver-
fassungsrichterin Susanne Baer, dass die 
Schwierigkeiten des juristischen Diskur-
ses im Umgang mit sexueller Belästigung 
ein hausgemachtes Problem seien, welches 
hauptsächlich auf der fehlsamen Konstruk-
tion von sexueller Belästigung als Würde-
verletzung beruhe. ❙6 Der Würdeschutz füh-
re zu Individualisierung, blende den Kontext 
aus, begünstige eine paternalistische oder die 
Täterperspektive, statuiere ideales Opfer-
verhalten und fokussiere insgesamt auf die 
falschen Fragen. Sie schlug demgegenüber 
vor, sexuelle Belästigung als Form von Ge-
schlechtsdiskriminierung zu verstehen, mit 
der hie rar chische Geschlechterverhältnisse 
im Erwerbsleben aufrechterhalten oder ge-
schaffen werden. 

Geschlechtsdiskriminierung bedeutet übri-
gens nicht einfach „Frauendiskriminierung“, 
auch wenn ein asymmetrisches Konzept zu-
grunde zu legen ist. ❙7 Die Betroffenheit von 
Männern war ebenso Gegenstand der er-
wähnten Forschung, ❙8 obwohl es leider wei-
terhin an repräsentativen Daten fehlt; auffäl-
lig war aber stets, dass das Risiko sexueller 
Belästigung sich für Männer erhöhte, wenn 
ihnen „Unmännlichkeit“ oder Homosexuali-
tät unterstellt wurde. 

Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland. 
Eine repräsentative Untersuchung von Gewalt gegen 
Frauen in Deutschland im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ), Berlin 2004 (58 % Betroffene); GiG-net 
(Hrsg.), Gewalt im Geschlechterverhältnis, Opladen–

❙6  Vgl. Susanne Baer, Würde oder Gleichheit? Zur an-
gemessenen grundrechtlichen Konzeption von Recht 
gegen Diskriminierung am Beispiel sexueller Belästi-
gung am Arbeitsplatz in der BRD und den USA, Ba-
den-Baden 1995. 
❙7  Vgl. ausführlich ebd.
❙8  Vgl. R. Sadrozinski (Anm. 4). 

Als Konsequenz eines Diskriminierungs-
ansatzes forderte Susanne Baer ein anderes 
rechtliches Verständnis von sexueller Beläs-
tigung, die nicht vorsätzlich sein muss, von 
Vorgesetzten, Kollegen/-innen oder Dritten 
ausgehen kann, zu deren Unterbindung wie 

-
tet sind und die Entschädigungsansprüche 
der Betroffenen auslöst, welche effektiv und 
selbstbestimmt nach zivilrechtlichen Grund-
sätzen geltend zu machen sind. Das zu Be-
ginn angeführte Urteil des Bundesarbeits-
gerichts zeigt, wie weit diese Forderungen 
geltendes Recht geworden sind. 

Recht gegen sexuelle Belästigung 

Zunächst aber trat im Juni 1994 das Beschäf-
tigtenschutzgesetz (BeschSchG) als erste um-

-
xuelle Belästigung als vorsätzliches, sexuell 
bestimmtes Verhalten, welches die Würde 
von Beschäftigten am Arbeitsplatz verletzt, 
und gewährte Beschwerderechte, Schadens-
ersatz- und Entschädigungsansprüche. Eine 
Studie aus dem Jahr 2002 belegte allerdings, 
dass das BeschSchG fast völlig wirkungslos 
blieb: ❙9 Nur ein Bruchteil der Vorfälle wurde 
überhaupt gemeldet, den Verantwortlichen in 
Betrieben, Verwaltungen und Gerichten war 
das Gesetz kaum bekannt, und selbst in ein-
schlägigen Gerichtsverfahren kam es fast nie 
zur Anwendung. Stattdessen prägten Ste-
reotype über die angeblich private Natur der 

-
seits dieser befremdlichen Rechtsverweige-
rung wäre aber auch grundsätzlich die Eig-
nung des BeschSchG, wirksam vor sexueller 
Belästigung zu schützen, mehr als fraglich, 
nahm es doch mit dem Vorsatzerfordernis die 
Perspektive des Belästigenden ein und erlegte 
den Betroffenen mit der interpretationsoffe-
nen Voraussetzung „erkennbarer Ablehnung“ 

-
gungsprozesse regelmäßig scheitern lassen. ❙10 
Zudem leistete es durch sein exklusives Ab-

❙9 -
setz in der Praxis. Bericht, hrsg. vom BMFSFJ, Berlin 
2005. 
❙10  Vgl. Bundesgerichtshof (BGH) vom 19. 9. 2000, 
Az. 5 StR 404/00, der von den Opfern verlangte, dass 
sie dem Täter „keinerlei Anlass zu der Annahme ge-
ben, sie wären zu sexuellen Kontakten bereit“. Der 
zuständige UN-Ausschuss bewertet solche surrealen 
Anforderungen als Verstoß gegen die UN-Frauen-
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stellen auf die Würde dem Missverständnis 
Vorschub, sexuelle Belästigung habe primär 
mit Sexualität und Peinlichkeit zu tun.

Die europäische  Gleichstellungsrichtlinie 
2002/73/EG benannte sexuelle Belästigung 
erstmals explizit als Diskriminierung auf-
grund des Geschlechts. Dies führte in der 
Umsetzung in vielen europäischen Ländern ❙11 
zu einem doppelten Zugriff: Das Erfordernis 
der Würdeverletzung blieb zwar erhalten, zu-
gleich aber wurde die Problematik sexueller 
Belästigung dem Antidiskriminierungsrecht 
zugeordnet. Damit waren wesentliche rechtli-
che Folgen wie Beweiserleichterungen für Be-
troffene, aber auch der Verzicht auf Verschul-
den des Belästigenden und ein Verbot von 
Obergrenzen für Entschädigungsansprüche 
verbunden. In Deutschland musste zunächst 
das Haftungsrecht angepasst werden, damit 
Schmerzensgeld unabhängig vom Verschulden 
und (unabhängig vom Geschlecht ❙12) auch bei 
Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung 
geltend gemacht werden konnte. Dem Ver-
schuldenserfordernis für arbeits- oder dienst-
rechtliche Sanktionen wurde mit einem objek-
tivierten Maßstab begegnet. ❙13 Die Gerichte 
müssen seitdem die Verletzung der Würde der 
Betroffenen ebenso feststellen wie die Aus-
nutzung oder Schaffung einer geschlechtsbe-
zogenen Hierarchie. Letzteres wird dadurch 
erschwert, dass sexuelle Belästigung im 2006 
erlassenen AGG nicht ausdrücklich als Ge-
schlechtsdiskriminierung benannt, sondern 

Diskriminierungsgründe des AGG bezogen 
wird. Natürlich kann eine sexuelle Belästigung 
auch Ausdruck einer intersektionalen Diskri-
minierung sein, ❙14 das meint der Gesetzgeber 
aber leider nicht. Die verwirrende gesetzliche 

rechts konvention, vgl. CEDAW-Ausschuss vom 16. 7.  
2010, Communication No. 18/2008, CEDAW/ C/46/ 
D/18/2008. 
❙11  Zur aktuellen Rechtslage in Europa siehe Ann 
Numhauser-Henning/Sylvaine Laulom (Hrsg.), Ha-
rassment Related to Sex and Sexual Harassment Law 
in 33 European Countries. Discrimination versus Di-
gnity, European Union 2012. 
❙12  Zuvor wurde dies nur „Frauenspersonen“ als Op-
fer eines „Sittlichkeitsdelikts“ (beispielsweise Verge-
waltigung) gewährt. 
❙13  Vgl. Sabine Eggert-Weyand, Belästigung am Ar-
beitsplatz. Eine Form der verbotenen Benachteili-
gung wegen des Geschlechts, Frank furt/M. 2010, 
S. 124 ff. 
❙14  Siehe zu intersektionaler Diskriminierung den Bei-
trag von Ina Kerner in dieser Ausgabe (Anm. d. Red.).

Regelung erschwert es der Rechtspraxis, den 
doppelten Zugriff von Würdeschutz und An-
tidiskriminierung zu entfalten. Ferner wurde 
nur der Schutz am Arbeitsplatz umfassend ge-
regelt, obwohl das Schutzbedürfnis in anderen 
Bereichen nicht wesentlich geringer ist. 

Im Erwerbsleben 

Im Zentrum des Schutzes gegen sexuel-
le Belästigung am Arbeitsplatz stehen nach 

Arbeitgeber/-innen und Personalverantwort-
lichen. Sie müssen vorbeugende Maßnahmen 
treffen, ihre Beschäftigten schulen, im Fall ei-
ner sexuellen Belästigung die geeigneten, er-
forderlichen und angemessenen Maßnahmen 
gegenüber belästigenden Beschäftigten wie 
Abmahnung, Umsetzung, Versetzung oder 
Kündigung, aber auch wirksame Maßnahmen 
gegenüber belästigenden Dritten ergreifen, 
Beschwerdestellen einrichten sowie über diese 
und das AGG informieren. Große Aufmerk-
samkeit hat eine Entscheidung des Landes-
arbeitsgerichts Schleswig-Holstein erfahren, 
wonach auch verbale sexuelle Belästigungen 
eine Kündigung ohne vorherige Abmahnung 
rechtfertigen können. ❙15 Anderes gilt, wenn es 
sich um eine einmalige Entgleisung handelt 
oder die sexualisierte Kommunikation erwi-
dert wird. ❙16 Uneinheitlich wird beurteilt, ob 
Belästigung durch Berührungen zwingend 
eine fristlose Kündigung nach sich zieht. ❙17 Die 

❙15  Vgl. Landesarbeitsgericht (LAG) Schleswig-Hol-
stein vom 4. 3. 2009, Az. 3 Sa 410/08: Im konkre-
ten Fall war jedoch auch das Zeigen eines porno-

Schutzbedürftigkeit der überwiegend weiblichen Be-
legschaft gegeben. Vgl. ferner VG Augsburg vom 
11. 11. 2011, Az. AU 2 K 09.1369, zur Entfernung aus 
dem Vorbereitungsdienst bei fortgesetzter verbaler 
Belästigung. 
❙16  Vgl. Sächsisches LAG vom 11. 2. 2011, Az. 3 Sa 
461/10; Arbeitsgericht (ArbG) Berlin vom 10. 5. 2013, 
Az. 28 Ca 15881/12; ArbG Nienburg vom 19. 4. 2012, 
Az. 2 Ca 460/11 Ö. 
❙17  Zustimmend: LAG Mecklenburg-Vorpommern 
vom 14. 8. 2012, Az. 5 Sa 324/11 (besonders ernied-
rigend und Wiederholung droht); Hessisches LAG 
vom 27. 2. 2012, Az. 16 Sa 1357/11 (Opfer ist Auszu-
bildende, Umsetzung unmöglich); Hessisches LAG 
vom 17. 11. 2010, Az. 6 Sa 640/10 (besonders be-
drohlich). Ablehnend: Bayerischer Verwaltungsge-
richtshof (VGH) vom 13. 7. 2011, Az. 16a D 10.565 
(Lebens krise und echte Reue); LAG Düsseldorf vom 
12. 6. 2013, Az. 7 Sa 1878/12 (einmalige Entgleisung 
und Täter-Opfer-Ausgleich). 
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Ausnutzung einer Vorgesetztenstellung oder 
einer besonderen Abhängigkeit wirkt sich auf 
die Härte der Sanktion aus. ❙18 Die Rechtspre-
chung bezieht sich auf Einzelfälle, die auch 
aufgrund der notwendigen Abwägung unter-
schiedlich entschieden werden können. 

Betroffene Beschäftigte haben das Recht, 
sich bei den zuständigen Stellen zu beschwe-
ren; ihre Beschwerde muss geprüft werden. 
Ergreifen Arbeitgeber/-innen dann keine ge-
eigneten Maßnahmen, haben Betroffene das 
Recht, ohne Lohnverlust ihre Tätigkeit einzu-
stellen, bis ihr Schutz gewährleistet ist. Dieses 
Recht ist allerdings sehr zurückhaltend aus-
zuüben, da die Auffassungen über die Eig-
nung einer Maßnahme weit auseinander gehen 
können. Schließlich besteht ein Schmerzens-
geldanspruch gegen Arbeitgeber/-innen nicht 
nur, wenn diese selbst belästigen, sondern 
auch, wenn sie Belästigungen durch andere 
Beschäftigte nicht effektiv unterbinden. Die 
Zurückweisung oder die Duldung einer se-
xuellen Belästigung darf nicht Grundlage von 
Maßnahmen gegen die betroffene Person sein. 

Auch Beschäftigte im öffentlichen Dienst 
sowie grundsätzlich Beamte/Beamtinnen ❙19 
des Bundes und der Länder können sich auf 
die Regelungen des AGG berufen. Zusätz-
lich gelten für sie die Gleichstellungsgesetze 
der Länder, welche Beschwerdestellen (meist 
die Frauen- und Gleichstellungsbeauftrag-
ten), Verfahren und Sanktionen näher aus-
führen, sowie entsprechende Richtlinien und 
Dienstanweisungen der einzelnen Behörden. 
Schließlich sollen auch selbstständig und frei-

sein; dessen Fokussierung auf Arbeitgeber/-
innen schließt eine Anwendung aber faktisch 
aus. Die Betroffenen können eine sexuelle 
Belästigung durch Auftraggeber/-innen nur 
über die Regelungen zum Diskriminierungs-
schutz im Waren- und Dienstleistungsverkehr 
geltend machen, der völlig unzureichend ist. 
Hier ist der Gesetzgeber schon seit längerem 
zum Handeln aufgefordert. 

❙18  Vgl. VG Meiningen vom 8. 12. 2011, Az. 6 D 
60012/11 Me. Schwer nachvollziehbar daher Nieder-
sächsisches LAG vom 13. 10. 2009, Az. 1 Sa 832/09, 
bezüglich massiver verbaler Belästigung einer Leih-
arbeitnehmerin; völlig unverständlich VG Magde-
burg (Anm. 2). 
❙19  Ein wesentlicher Unterschied ist, dass die Rechts-
verhältnisse der Beamten und Beamtinnen der Verwal-
tungs- und nicht der Arbeitsgerichtsbarkeit  unterliegen. 

In der Bundeswehr

Der Wehrdienstsenat des Bundesverwal-
tungsgerichts hatte bis zur Jahrtausendwen-
de erhebliche Schwierigkeiten, adäquat auf 
sexuelle Übergriffe im „Männerbund“ ❙20 
Bundeswehr zu reagieren. War über diszi-
plinarrechtliche Sanktionen zu entschei-
den, stellte sich für den Senat nur die Frage, 
ob die sexuelle Belästigung einer einmali-
gen alkoholbedingten „Abirrung der Trieb-
richtung“ entsprang oder ob der betreffende 
Vorgesetzte etwa eine „persönlichkeitsprä-
gende Neigungshomosexualität“ aufwies, 
was seine Entfernung aus dem Dienst not-
wendig gemacht hätte. ❙21 Wer merkwürdigen 
Trieb theorien anhängt, hat offensichtlich 
besondere Schwierigkeiten, zwischen Se-
xualität und Gewalt zu unterscheiden. Erst 
mit der gesetzlichen Anerkennung gleich-
geschlechtlicher Lebenspartnerschaften im 
Jahr 2001 gab der Senat diese Rechtspre-
chung auf und fragt seitdem richtigerweise, 
ob eine besonders schwerwiegende Ausnut-
zung der Vorgesetztenposition oder Störung 
des kameradschaftlichen Verhältnisses vor-
liegt. ❙22 Das 2006 in Kraft getretene Gesetz 
über die Gleichbehandlung von Soldatinnen 
und Soldaten (SoldGG) soll vor sexueller Be-
lästigung als Geschlechtsdiskriminierung 

-
-

troffenen die gleichen Rechte wie das AGG 
gewährt. Die generelle Zulassung von Frau-
en zur Bundeswehr hat die Frage des Schut-
zes gegen sexuelle Belästigung noch einmal 
neu auf die Agenda gesetzt, ❙23 wobei Männer 
wie Frauen hier von gelingenden Konzepten 

❙20  Auch sexualisierte Gewalt von Männern gegen 
Männer zielt regelmäßig auf die Herstellung über-
legener Männlichkeit durch herabwürdigende „Fe-
minisierung“ der Opfer und verlässt das Setting 
eines hierarchischen Geschlechterverhältnisses 
nicht. Vgl. Laura Adamietz/Nora Markard, He-
rausforderungen an eine zeitgenössische feminis-
tische Menschenrechtspolitik am Beispiel sexuali-
sierter Kriegsgewalt, in: Kritische Justiz, (2008) 3, 
S. 257–265. 
❙21  Zuletzt Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) 
vom 23. 2. 1999, BVerwGE 113, S. 296 ff. 
❙22  Vgl. BVerwG vom 9. 10. 2001, BVerwGE 115, 
S. 174 ff. 
❙23  Vgl. Gerhard Kümmel, Truppenbild mit Dame. 
Eine sozialwissenschaftliche Begleituntersuchung 
zur Integration von Frauen in die Bundeswehr, 
Strausberg 2008, S. 28, S. 75–83, S. 105. 
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In Schulen und Hochschulen

Zwar ist der Bereich der Bildung in Paragraf 2 
Absatz 1 Nr. 7 AGG explizit erwähnt, aber es 
handelt sich bei näherem Hinsehen um eine 
Mogelpackung. Die sonstigen Bestimmun-
gen des AGG beziehen sich überhaupt nicht 
auf Bildungseinrichtungen. Dadurch entste-
hen ganz erhebliche Schutzlücken. Zwar ist 
dem Lehrpersonal in Schulen und Hochschu-
len sexuelle Belästigung von Kollegen/Kolle-
ginnen oder Schülern/Schülerinnen selbst-
verständlich verboten und können Verstöße 
hiergegen arbeits- oder disziplinarrechtlich 
geahndet werden. ❙24 Doch die Durchsetzung 
dieses Verbots erweist sich gerade bei einem 
ganz erheblichen Machtgefälle wie beispiels-
weise in Prüfungssituationen als sehr schwie-
rig. Zudem ist die rechtliche Behandlung von 
sexueller Belästigung durch Mitschüler/-in-
nen oder Kommilitonen/Kommilitoninnen 
völlig ungeklärt, sofern das Verhalten nicht 
sexualstrafrechtliche Relevanz erreicht. Vie-
le Hochschulen haben zwar Richtlinien zur 
Gleichbehandlung erlassen, die auch sexu-
eller Belästigung den Kampf ansagen. ❙25 Die 
Umsetzung dieser Richtlinien in der Praxis 
sieht sich aber vielen Problemen gegenüber, 
wie insbesondere dem Fehlen eines funkti-
onierenden Beschwerdesystems oder dem 
mangelnden Willen der Hochschulleitung, 
konsequent eine „Null-Toleranz-Politik“ ge-
genüber sexuellen Übergriffen zu vertreten. 

Bei der Inanspruchnahme  
von Waren und Dienstleistungen 

Die europäischen Antidiskriminierungs-
richtlinien beziehen sich nicht nur auf das 
Arbeitsleben. Auch bei der Inanspruchnah-
me von Gütern und Dienstleistungen, also 
beispielsweise bei Miete einer Wohnung, Be-
such einer Sauna oder Abschluss einer Ver-
sicherung, soll vor sexueller Belästigung ge-
schützt werden. Der deutsche Gesetzgeber 
hat jedoch Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 2 
lit. d) der einschlägigen Richtlinie 2004/113/
EG nicht umgesetzt und verweigert Betrof-

❙24  Vgl. LAG Hamm vom 8. 5. 2013, Az. 5 Sa 513/12; 
VG Bayreuth vom 24. 4. 2013, Az. B 5 S 13/198. 
❙25  Zur Betroffenheit von weiblichen Studierenden in 
Deutschland sowie Präventions- und Interventions-
maßnahmen vgl. Thomas Feltes et al., Gender Based 
Violence, Stalking, and Fear of Crime. Länderbericht 
Deutschland, Bochum 2012. 

fenen damit die Geltendmachung von Unter-
lassungs-, Schadensersatz- und Schmerzens-
geldansprüchen. ❙26 Eine Benachteiligung 
durch sexuelle Belästigung soll nach Para-
graf 3 AGG nur im Arbeitsleben relevant 
sein, was unvereinbar mit europäischem 
Recht ist. In der Rechtswissenschaft wird 
einerseits überlegt, das AGG gegen seinen 
Wortlaut richtlinienkonform so auszulegen, 
dass es auch Schutz gegen sexuelle Belästi-
gung bei der Inanspruchnahme von Gütern 
und Dienstleistungen umfasst. Eine unmit-
telbare Herleitung von Ansprüchen aus der 
Richtlinie würde hingegen daran scheitern, 
dass Rechtsverhältnisse nur zwischen Pri-
vaten betroffen sind, die wegen des Versa-
gens des Staates aber nicht belastet werden 
dürfen. Eigentlich wäre ein Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen die Bundesrepublik 
wegen nicht fristgerechter Umsetzung ange-
zeigt; die Europäische Kommission konnte 
sich aber bislang nicht hierfür entscheiden. 

Im öffentlichen Raum 

Weder das Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz noch die Gleichstellungsgesetze des 
Bundes und der Länder bieten rechtlichen 
Schutz gegen sexuelle Belästigung im öffent-
lichen Raum. Auch das Strafgesetzbuch kennt 
– anders als beispielsweise in Österreich – 
keinen entsprechenden Tatbestand. Die Straf-
verfolgung eines sexualisierten Übergriffs 
setzt vielmehr nach Paragraf 184 g Strafge-
setzbuch (StGB) eine gewisse „Erheblichkeit“ 
voraus, die selbst bei einem aufgezwunge-
nen Zungenkuss verneint wird. ❙27 Strafrecht-

❙26  Allerdings kann beispielsweise ein Fahrschul-
lehrer, der einer minderjährigen Fahrschülerin por-

Gewerberecht seine Fahr- und Fahrschulerlaubnis ver-
lieren. Vgl. Bayerischer VGH vom 9. 2. 2011, Az. 11 CS 
10.3056. Ferner sehen verschiedene berufsrechtliche 
Regelungen beispielsweise für Ärzte/Ärztinnen oder 
Psychotherapeuten/Psychotherapeutinnen Sanktio-
nen (u. a. Bußgelder) bei sexuellen Übergriffen vor. 
❙27  So das Brandenburgische Oberlandesgericht (OLG) 
vom 28. 10. 2009, Az. 1 Ss 70/09, wobei es anzuneh-
men scheint, sexualisierte Gewalt sei die Fortsetzung 
von Sexualität mit anderen Mitteln. Zum kategoria-
len Unterschied vgl. Jan Philipp Reemtsma, Vertrau-
en und Gewalt. Versuch über eine besondere Kon-
stellation der Moderne, Hamburg 2008, S. 113–137. 
Das OLG Hamm vom 26. 2. 2013, Az. III-5 RVs 6/13, 
hat einen aufgezwungenen Kuss immerhin als Nöti-
gung bestraft. 
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lichen Schutz kann dann nur noch die Ver-
folgung als Beleidigung gemäß Paragraf 185 
StGB bieten. ❙28 Dieser Paragraf erfasst aber 
nur Ehrverletzungen, weshalb ein Angriff 
auf die „Ge schlechts ehre“ der belästigten 
Person angenommen werden muss. ❙29 Die Ar-
gumente dagegen liegen auf der Hand: Die 
„Geschlechtsehre“ ist ein patriarchales Kon-
strukt, verweist auf Sittlichkeitsvorstellun-
gen und beschädigt die Opfer. Wer eine an-
dere Person sexuell belästigt, „beschmutzt“ 
nicht ihre „Geschlechtsehre“, sondern ver-
letzt ihre Integrität, ihr Persönlichkeitsrecht 
und ihre sexuelle Autonomie. 

Zum Schutz dieser Rechtsgüter sollen 
sich Betroffene zwar durchaus in Notwehr 
gegen sexualisierte Übergriffe verteidigen 
dürfen. Dies privatisiert aber ein gesell-
schaftliches Problem, indem der öffentliche 
Raum in den Naturzustand zurückkehrt, 
und ist für die Betroffenen auch recht-
lich riskant: Erfolgte der Übergriff über-
raschend und war schnell beendet, kann 
es dann am gegenwärtigen Angriff als Vo-
raussetzung der Notwehr fehlen und die 
Verteidigung wird zur strafbaren Körper-
verletzung. 

Interessanterweise gibt es einen Bereich, 
in dem Gerichte explizit den Schutz der In-
tegrität und Selbstbestimmung von Frauen 
gegen sexuelle Belästigung im öffentlichen 
Raum anführen: Die Beeinträchtigung der 
Anwohnerinnen und Passantinnen durch 

-
zwischen ein wesentliches Argument für 
die Zulässigkeit von Sperrbezirken gegen 
Sexarbeit im öffentlichen Raum. ❙30 In den 
1970er Jahren hatten feministische Juristin-
nen ähnlich mit Geschlechtergerechtigkeit 
und dem Schutz von Integrität und Selbst-
bestimmung argumentiert, um einen Ab-
wehranspruch gegen sexistische Werbung 
im öffentlichen Raum zu begründen. Da-
mals wie heute muss sexistische Werbung 
ertragen werden, wenn nicht der Werberat 

❙28  Zur Kritik hieran vgl. Peer Schaefer/Jens Wolf, 
Strafbarkeitslücke sexuelle Belästigung – regelungs-
bedürftig oder politisch gewollt?, in: Zeitschrift für 
Rechtspolitik, (2001) 1, S. 27–28. 
❙29  Ambivalent: BGH vom 18. 9. 1986, Az. 4 StR 

6. 6. 2002, Az. 1 Ss 13/02. 
❙30  Vgl. VGH Mannheim vom 15. 12. 2008, Az. 1 S 
2256/ 07. 

ausnahmsweise ein Einsehen hat. ❙31 Es bleibt 
der schale Geschmack einer Doppelmoral: 
Wenn Frauenkörper medial genutzt werden, 
um das Geschäft anzukurbeln, muss die Öf-
fentlichkeit dies erdulden; wenn Frauen 
selbst ihre Körper vermarkten wollen, soll 
ihnen dies zum Schutz anderer („anständi-
ger“) Frauen verwehrt werden können. 

Sexistische Diskriminierung 

Die Einlösung des Verständnisses von sexu-
eller Belästigung als Geschlechtsdiskriminie-
rung steht weiterhin aus. Vielleicht wäre der 
Verzicht auf den Begriff der sexuellen Belästi-
gung ein erster Schritt, wird hiermit doch all-
zu schnell ein individuelles und/oder margi-
nales Problem assoziiert, das die Betroffenen 
vermeintlich beherzt selbst lösen könnten. Die 
lange Vergangenheit sexualisierter Übergriffe 
als Zugangshindernis zu höherer Bildung, ❙32 
bezahlter Arbeit ❙33 und Teilhabe am öffent-
lichen Leben ❙34 wird ausgeblendet und da-
mit jeder Sexismus-Debatte die gesellschaft-
liche Veränderungskraft genommen. Für den 
gesellschaftlichen wie juristischen Diskurs 
erscheint der Begriff der sexistischen Dis-
kriminierung daher vorzugswürdig. Ferner 
führt das weiterhin dominante Würdekon-
zept dazu, dass Betroffene vor Gericht argu-
mentieren müssen, sie seien zum „Sexualob-
jekt erniedrigt“ worden – Selbstermächtigung 
durch aktive Rechtenutzung sieht anders aus. 
Die gegenwärtige Rechtslage ist ein erfreuli-
cher Fortschritt im Vergleich zum Beginn der 
rechtspolitischen Debatte. Es ist aber noch 
ein gutes Stück des Weges zu gehen, um se-
xistische Diskriminierung durch sexualisier-
te Übergriffe auch mit den Mitteln des Rechts 
umfassend und wirksam zu bekämpfen.

❙31  Vgl. Ulrike Lembke, Die-Frau-als-Sexualobjekt. 
Sexismus und Medien aus der Perspektive des juristi-
schen Diskurses, in: Kerstin Knopf/Monika Schnei-
kart (Hrsg.), Sex/ismus und Medien, Herbolzheim 
2007, S. 29–52. 
❙32  Vgl. Margit Brunner, Ursachen sexueller Belästi-
gung von Frauen an der Universität, München 1991. 
❙33  Vgl. Brigitte Schnock, Die Gewalt der Verach-
tung, St. Ingbert 1999. 
❙34  Vgl. Catharine A. MacKinnon, Toward a Feminist 
Theory of the State, Cambridge, MA 1989. 


